
 
 
 
Übersicht zu den NC-Daten des Zulassungsverfahrens vom Sommersemester 2025 
Die Angaben des Notendurchschnitts beziehen sich auf den letzten vergebenen Platz nach dem hochschuleigenen 
Auswahlverfahren. Die Angaben beziehen sich auf das Sommersemester 2025 und sind nicht auf andere Semester 
übertragbar. 

 
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

 
  

Studiengang 
zu    

verge-
bende 
Plätze 

Letzter vergebener 
Studienplatz mit einem 

Notendurchschnitt 
von: 1 

Letzter vergebener 
Studienplatz nach 
Wartesemestern 

(Notendurchschnitt bei 
Ranggleichheit): 2 

 
Bewerbungen 

(gesamt) 

Bachelor      

 Betriebswirtschaft und 
Management 

40 3,13 5 (3,3)  251 

 
International Management 42 (siehe unten) * 121 

 
Internationale 
Betriebswirtschaft und 
Management  

45  
(siehe unten) * 

124 

 
Midwifery 40 Die Studienplatzvergabe erfolgt über ein 

besonderes Auswahlverfahren 
21 

 Pflegemanagement 47                     (siehe unten) * 81 
 Pflegewissenschaft 37                     (siehe unten) * 45 
 Physiotherapy 27                     (siehe unten) * 15 
 Soziale Arbeit 40 2,63         7 (3,0)  292 
 Wirtschaftspsychologie 51 1,93          7 (2,5)  468 
Master    

 
 Public Management 29 Die Studienplatzvergabe erfolgt über ein besonderes 

Auswahlverfahren 
49 

 Wirtschaftsrecht 29 Die Studienplatzvergabe erfolgt über ein besonderes 
Auswahlverfahren 

70 

 
 
1 Bei Ranggleichheit (gleicher Notendurchschnitt) wird vorrangig ausgewählt, wer eine Dienstpflicht bzw. Sorgeverantwortung 
nachweist. Besteht danach noch Ranggleichheit, so entscheidet das Los. 
 
2 Es werden höchstens 7 Halbjahre berücksichtigt. Besteht bei der Auswahl im Rahmen der Wartezeitquote Ranggleichheit, so bestimmt 
sich die Rangfolge nach der Durchschnittsnote. Besteht danach noch Ranggleichheit, so entscheidet das Los. 
 
3 Bei der Vergabe waren die Verfahrensvorgaben des DoSV zu beachten. Dies beinhaltet, dass ggf. Bewerber*innen, die bereits ein 
anderes Studienangebot an der Hochschule Osnabrück erhalten haben, im Rahmen des Nachrückverfahrens kein Angebot mehr 
unterbreitet wurde, da die Annahme in einem DoSV-Studiengang als Rücknahme der weiteren DoSV-Bewerbungen gilt. 
 
* = Allen Bewerbern, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllten, konnte in den Hauptquoten ein Studienplatz angeboten werden. 

 
 

 
 


